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Antrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun Brendel-
Fischer, Karl Freller, Kerstin Schreyer-Stäblein, Jo-
sef Zellmeier, Petra Guttenberger, Jürgen W. Heike, 
Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, Dr. Franz Rieger, 
Martin Schöffel, Karl Straub, Manuel Westphal, 
Mechthilde Wittmann CSU 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bay-
erischen Landtag 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 
(BayLTGeschO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), 
die zuletzt am 10. Dezember 2014 (GVBl. S. 594) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu den Anlagen 2 bis 5 werden 
gestrichen. 

b) Die „bisherige Anlage 6“ wird „Anlage 2“. 

2. In § 30 Satz 1 wird die Angabe „(Anlage 5)“ ge-
strichen. 

3. In § 60 Abs. 3 Satz 6 werden nach der Angabe 
„Anlage 1“ die Wörter „, die Bestandteil der Ge-
schäftsordnung ist“ eingefügt.  

4. § 138 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „(Anlage 6)“ durch 
die Angabe „(Anlage 2)“ ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„
3
Sie ist Bestandteil dieser Geschäftsord-

nung.“ 

5. In § 179 werden die Angabe „(Anlage 2)“ und die 
Angabe „(Anlage 3)“ gestrichen. 

6. In § 188 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem Wort 
„Untersuchungsausschüsse“ die Wörter „und des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums“ eingefügt. 

7. § 191 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen und wird nach dem Wort „Landtags“ die 
Angabe „(Anlage 2)“ eingefügt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

8. Die Anlagen 2 bis 5 werden aufgehoben. 

9. Die bisherige Anlage 6 wird Anlage 2 und wird wie 
folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird folgende Angabe angefügt: 

„(GeheimSchO)“. 

b) § 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) Der Wortlaut wird Abs. 1. 

bb) Es wird folgender Abs. 2 angefügt. 

„(2) Zum Schutz von Verschlusssa-
chen und zur Gewährleistung der erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen ist eine 
VS-Registratur dauerhaft zu unterhalten.“ 

c) § 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 einge-
fügt: 

„(2) 
1
VS, die im Rahmen der Beant-

wortung einer Schriftlichen Anfrage zuge-
leitet werden, dürfen nur der oder dem 
fragestellenden Abgeordneten zugänglich 
gemacht werden. 

2
Zugang kann nur ge-

währt und Kenntnis nur gegeben werden, 
wenn die Fragestellerin oder der Frage-
steller unter Hinweis auf die Strafbarkeit 
der Geheimnisverletzung zur Geheimhalt-
ung förmlich verpflichtet worden ist. 

3
An-

deren Mitgliedern des Landtags, die nicht 
gemäß Satz 1 Zugang zu der VS erhalten 
können, darf keine Kenntnis von der VS 
gegeben werden.“ 

bb) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; nach der 
Angabe „VS“ wird die Angabe „nach 
Abs. 1“ und nach der Angabe „Abs. 1“ 
wird die Angabe „und 2“ eingefügt. 

cc) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; der 
Wortlaut wird Satz 1 und es wird folgender 
Satz 2 angefügt: 

„
2
VS, die im Rahmen einer Schriftlichen 

Anfrage zugeleitet werden, dürfen Be-
diensteten der Fraktionen weder zugäng-
lich gemacht noch zur Kenntnis gegeben 
werden.“ 

dd) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

ee) Der bisherige Abs. 5 wird aufgehoben. 

d) In § 9 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 Satz 4 wird je-
weils die Angabe „und 2“ durch die Angabe 
„und 3“ ersetzt. 
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e) § 11 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
VS der Geheimhaltungsgrade STRENG GE-

HEIM und GEHEIM dürfen nur in einem Raum 
der VS-Registratur eingesehen und bearbeitet 
werden, der gegen den Zugriff Unbefugter be-
sonders gesichert ist.“ 

 

 

Begründung: 

 

Zu Nr. 1 bis 5, 7 und 8  

Durch diese Änderungen soll klargestellt werden, dass 
es sich bei den Anlagen 2 bis 5 um eigenständige Ge-
setze handelt, die nicht Bestandteil der Geschäftsord-
nung sind, sondern unabhängig von dieser bestehen 
und weiterentwickelt werden können. Die Redezeiten 
gemäß § 107 und die Geheimschutzordnung sollen als 
Anlagen 1 und 2 echte Bestandteile der Geschäftsord-
nung bleiben. Insofern bedurfte es der Ergänzung der 
Geschäftsordnung. 

 

Zu Nr. 6  

Neben den Unterlagen der Untersuchungsausschüsse 
bedürfen auch die Unterlagen des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums (PKG) besonderer Geheimhaltung. 
Durch eine Ergänzung des § 188 Abs. 1 Satz 4 Bay-
LTGeschO soll nunmehr klargestellt werden, dass – 
ebenso wie bei Untersuchungsausschüssen – Einsicht 
in die Unterlagen des PKG nur dessen Mitglieder bzw. 
stellvertretenden Mitgliedern gewährt werden kann. 

Anders als bei Untersuchungsausschüssen kann diese 
Beschränkung nur durch die Vollversammlung unter 
den Voraussetzungen des § 193 BayLTGeschO aufge-
hoben werden, da von einer Ergänzung des § 188 
Abs. 1 Satz 5 abgesehen wird. Die Beschränkung gilt 
nicht für die Präsidentin bzw. Präsidenten und die Vor-
sitzenden der Fraktionen (§ 188 Abs. 3). 

 

Zu Nr. 9a 

Mit der Änderung erhält die Geheimschutzordnung eine 
amtliche Abkürzung, um das Zitieren der Geheim-
schutzordnung in der Praxis zu erleichtern. 

 

Zu Nr. 9b 

Verschlusssachen (VS) bedürfen eines besonderen 
Schutzes vor dem Zugriff und der Kenntnis Unbefugter. 
Mit der Ergänzung wird nochmals verdeutlicht, dass im 
Landtag zum Schutz von VS dauerhaft eine Geheimre-
gistratur zu unterhalten ist. 

 

Zu Nr. 9c und d 

Die bisherige Regelung des Zugangsrechts in § 8 geht 
davon aus, dass jede VS mit einem Beratungsgegen-
stand verbunden ist, die einem bestimmten Ausschuss 
zugewiesen wurde. Dementsprechend ist die Zu-
gangsberechtigung auf die Mitglieder des betreffenden 
Ausschusses beschränkt.  

Damit künftig auch Antworten auf Schriftliche Anfragen 
ganz oder teilweise als VS übermittelt werden können, 
ist in der Geheimschutzordnung für diese Fälle eine 
eigene Zugangsregelung zu schaffen. Dabei ist das 
subjektive Informations- und Fragerecht des einzelnen 
Abgeordneten einerseits und das Geheimhaltungsinte-
resse des Staates und Dritter andererseits in einen 
gerechten Ausgleich zu bringen. Der neue § 8 Abs. 2 
sieht insoweit vor, dass Zugang zu einer als VS einge-
stuften Antwort ausschließlich der bzw. die fragestel-
lende Abgeordnete erhalten kann; Voraussetzung ist, 
dass die Fragestellerin oder der Fragesteller unter 
Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisverletzung 
zur Geheimhaltung förmlich verpflichtet worden ist. 
Anderen Mitgliedern des Landtags oder den Beschäf-
tigten der Fraktionen ist in diesen Fällen der Zugang 
zur VS und Kenntnisweitergabe nicht gestattet.  

Zum Schutz von VS ist der Kreis möglicher Geheimnis-
träger möglichst klein zu halten. Diesem Ziel dient die 
Streichung des bisherigen § 8 Abs. 5. 

 

Zu Nr. 9e 

Mit der Änderung soll klargestellt werden, dass VS der 
Geheimhaltungsstufe STRENG GEHEIM und GEHEIM 
nur in einem besonders gegen den Zugriff Unbefugter 
gesicherten Raum der VS-Registratur eingesehen wer-
den dürfen. Aus der bisherigen Regelung wird nicht 
hinreichend deutlich, dass für den Ort der VS-Einsicht-
nahme besondere Sicherheits- und Schutzanforderun-
gen zu erfüllen sind.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Gudrun Brendel-Fischer, Karl Freller u.a. CSU 
Drs. 17/9107 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Jürgen W. Heike 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 43. Sit-
zung am 3. Dezember 2015 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun 
Brendel-Fischer, Karl Freller, Kerstin Schreyer- 
Stäblein, Josef Zellmeier, Petra Guttenberger, Jür-
gen W. Heike, Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, 
Dr. Franz Rieger, Martin Schöffel, Karl Straub, Ma-
nuel Westphal, Mechthilde Wittmann CSU 

Drs. 17/9107, 17/9340 

Änderung der Geschäftsordnung für den Bayeri-
schen Landtag 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 
(BayLTGeschO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), 
die zuletzt am 10. Dezember 2014 (GVBl. S. 594) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu den Anlagen 2 bis 5 werden 
gestrichen. 

b) Die bisherige Anlage 6 wird Anlage 2. 

2. In § 30 Satz 1 wird die Angabe „(Anlage 5)“ ge-
strichen. 

3. In § 60 Abs. 3 Satz 6 werden nach der Angabe 
„Anlage 1“ die Wörter „, die Bestandteil der Ge-
schäftsordnung ist“ eingefügt.  

4. § 138 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „(Anlage 6)“ durch 
die Angabe „(Anlage 2)“ ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„
3
Sie ist Bestandteil dieser Geschäftsord-

nung.“ 

5. In § 179 werden die Angabe „(Anlage 2)“ und die 
Angabe „(Anlage 3)“ gestrichen. 

6. In § 188 Abs. 1 Satz 4 werden nach dem Wort 
„Untersuchungsausschüsse“ die Wörter „und des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums“ eingefügt. 

7. § 191 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestri-
chen und wird nach dem Wort „Landtags“ die 
Angabe „(Anlage 2)“ eingefügt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

8. Die Anlagen 2 bis 5 werden aufgehoben. 

9. Die bisherige Anlage 6 wird Anlage 2 und wird wie 
folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird folgende Angabe angefügt: 

„(GeheimSchO)“. 

b) § 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) Der Wortlaut wird Abs. 1. 

bb) Es wird folgender Abs. 2 angefügt. 

„(2) Zum Schutz von Verschlusssa-
chen und zur Gewährleistung der erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen ist eine 
VS-Registratur dauerhaft zu unterhalten.“ 

c) § 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 einge-
fügt: 

„(2) 
1
VS, die im Rahmen der Beant-

wortung einer Schriftlichen Anfrage zuge-
leitet werden, dürfen nur der oder dem 
fragestellenden Abgeordneten zugänglich 
gemacht werden. 

2
Zugang kann nur ge-

währt und Kenntnis nur gegeben werden, 
wenn die Fragestellerin oder der Frage-
steller unter Hinweis auf die Strafbarkeit 
der Geheimnisverletzung zur Geheimhalt-
ung förmlich verpflichtet worden ist. 

3
An-

deren Mitgliedern des Landtags, die nicht 
gemäß Satz 1 Zugang zu der VS erhalten 
können, darf keine Kenntnis von der VS 
gegeben werden.“ 

bb) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; nach der 
Angabe „VS“ wird die Angabe „nach 
Abs. 1“ und nach der Angabe „Abs. 1“ 
wird die Angabe „und 2“ eingefügt. 

cc) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; der 
Wortlaut wird Satz 1 und es wird folgender 
Satz 2 angefügt: 

„
2
VS, die im Rahmen einer Schriftlichen 

Anfrage zugeleitet werden, dürfen Be-
diensteten der Fraktionen weder zugäng-
lich gemacht noch zur Kenntnis gegeben 
werden.“ 
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dd) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 

ee) Der bisherige Abs. 5 wird aufgehoben. 

d) In § 9 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 Satz 4 wird je-
weils die Angabe „und 2“ durch die Angabe 
„und 3“ ersetzt. 

e) § 11 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
VS der Geheimhaltungsgrade STRENG GE-

HEIM und GEHEIM dürfen nur in einem Raum 
der VS-Registratur eingesehen und bearbeitet 
werden, der gegen den Zugriff Unbefugter be-
sonders gesichert ist.“  

 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Franz Schindler
Abg. Florian Streibl
Abg. Ulrike Gote
Abg. Jürgen W. Heike



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich die beiden Tagesordnungspunk-

te 14 und 15 auf:

Antrag der Abgeordneten

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Horst Arnold u. a. und Fraktion (SPD),

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer u. a. und Fraktion (FREIE

WÄHLER),

Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Dr. Sepp Dürr u. a. und Fraktion (BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN)

Änderung der Geschäftsordnung und der Geheimschutzordnung des

Bayerischen Landtags (Drs. 17/8919)

und

Antrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Gudrun Brendel-Fischer, Karl Freller

u. a. (CSU)

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (Drs. 17/9107)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Die gesamte Redezeit der Fraktionen be-

trägt 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich an der Redezeit der

stärksten Fraktion. Erster Redner ist der Kollege Franz Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!

Es geht um eine ureigenste Angelegenheit des Landtags. Das betrifft die Staatsregie-

rung nur am Rande. Wir regeln eine eigene Angelegenheit.

Hintergrund ist folgender: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat im März 2014

auf eine entsprechende Verfassungsstreitigkeit hin, die von den GRÜNEN eingereicht

worden ist, entschieden, dass die Staatsregierung grundsätzlich verpflichtet ist,

Schriftliche Anfragen von Abgeordneten umfassend zu beantworten, dass dies auch

für Anfragen zur Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz gilt und dass die

Pflicht zur Beantwortung nicht dadurch entfällt, dass das Innenministerium dem Parla-

mentarischen Kontrollgremium gegenüber berichtspflichtig ist. Daraus könnten sich al-
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lerdings Grenzen der Antwortpflicht der Staatsregierung im Hinblick auf den Geheim-

schutz ergeben; doch könne nicht generell von einer evidenten

Geheimhaltungsbedürftigkeit kraft Natur der Sache ausgegangen werden. Wenn die

Staatsregierung erbetene Auskünfte verweigern wolle, müsse sie dies jeweils plausi-

bel begründen. - Eine Verweigerung einer Antwort als letztes Mittel zum Schutz von

öffentlichen oder auch privaten Geheimhaltungsinteressen ist demnach nur zulässig,

wenn die gewünschte Informationsübermittlung nicht so gestaltet werden kann, dass

die zu schützenden Rechtsgüter auf andere Weise als durch Unterbleiben einer Be-

antwortung hinreichend gewahrt werden können.

Das Innenministerium hat daraufhin angeregt zu prüfen, ob in derartigen Fällen im

Landtag eine Geheimschutzstelle nach dem Vorbild des Deutschen Bundestages ein-

gerichtet werden soll, und mitgeteilt, dass über diese im Einzelfall auch einzelne Abge-

ordnete über zwingend geheimhaltungsbedürftige Umstände informiert werden könn-

ten.

Seit dieser Zeit wird hier im Haus zwischen den Fraktionen diskutiert, welche rechtli-

chen und tatsächlichen Vorkehrungen getroffen werden müssen, um geheimhaltungs-

bedürftige Antworten auf Anfragen von Abgeordneten entgegennehmen und zur

Kenntnis nehmen zu können. Nachdem die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte, fanden im Rechtsausschuss mehrere

Diskussionen statt. Man hat sich letztlich darauf verständigt, dem Angebot der Frau

Präsidentin folgend das Landtagsamt zu bitten, einen Vorschlag zu machen, der von

allen Fraktionen getragen werden könnte. Trotz erheblicher und mehrfacher Bemü-

hungen ist es aber leider nicht gelungen, mit der CSU-Fraktion eine Verständigung auf

der Basis des Vorschlags des Landtagsamts herbeizuführen. Deswegen gibt es heute

zwei Anträge. Ein Antrag kommt, basierend auf dem Vorschlag des Landtagsamtes,

von den Oppositionsfraktionen. Außerdem gibt es einen eigenen Vorschlag der CSU-

Fraktion.
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Der Antrag der Opposition sieht vor, dass die bisherigen Einschränkungen in der Ge-

heimschutzordnung, dass nämlich nur die Mitglieder eines mit einer Verschlusssache

befassten Ausschusses und die Vorsitzenden der Fraktionen Zugang zu Verschluss-

sachen erhalten, aufgehoben werden und dass wegen der Entscheidung des Verfas-

sungsgerichtshofes künftig grundsätzlich jeder und jede Abgeordnete berechtigt ist,

unter bestimmten Voraussetzungen von Verschlusssachen Kenntnis zu nehmen, wenn

er oder sie unter Hinweis auf die Strafbarkeit förmlich zur Geheimhaltung verpflichtet

worden ist. Außerdem sollen künftig auch Bediensteten der Fraktionen nach Sicher-

heitsüberprüfung und nach dem Hinweis auf die Strafbarkeit als Verschlusssachen de-

klarierte Antworten auf Schriftliche Anfragen zugänglich sein und nicht mehr nur den

Fraktionsmitarbeitern, die von einem hierzu berechtigten Abgeordneten hiermit beauf-

tragt worden sind. Mitarbeiter von Abgeordneten sind von dieser Regelung wie auch

bisher nicht umfasst.

Außerdem schlagen wir vor, in die Geheimschutzordnung auch eine Regelung über

sogenannte private Geheimnisse aufzunehmen, um sicherzustellen, dass private Ge-

heimnisse, zum Beispiel Steuergeheimnisse oder Betriebsgeheimnisse, in ähnlicher

Weise wie Verschlusssachen behandelt werden, damit die Staatsregierung Antworten

auf entsprechende Anfragen künftig nicht mit der Begründung verweigern kann, bei

euch ist nicht gesichert, dass das geheim bleibt. Die von den Oppositionsfraktionen

vorgeschlagenen Änderungen der Geheimschutzordnung entsprechen weitgehend der

Rechtslage im Bundestag und in den meisten anderen Ländern.

Der Vorschlag der CSU bleibt dagegen weit hinter den verfassungsrechtlichen Mög-

lichkeiten und auch der Praxis im Bundestag und in den meisten anderen Bundeslän-

dern zurück. Nach dem Vorschlag der CSU-Fraktion sollen nämlich Verschlusssachen,

die im Rahmen der Beantwortung einer Schriftlichen Anfrage dem Landtag zugeleitet

werden, dort in der Verwahrstelle verwahrt werden und nur der oder dem Abgeordne-

ten zugänglich gemacht werden, der oder die die Anfrage gestellt hat. Anderen Mit-

gliedern des Landtags darf hiervon keine Kenntnis gegeben werden. Bediensteten der
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Fraktionen dürfen Verschlusssachen, die im Rahmen einer Schriftlichen Anfrage zuge-

leitet werden, weder zugänglich gemacht noch zur Kenntnis gegeben werden.

Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag ist, obwohl seit Beginn der Diskussionen

eineinhalb Jahre vergangen sind, undurchdacht. Er ist Ausdruck eines tief sitzenden

Misstrauens gegenüber allen Mitgliedern des Landtags. Die meisten davon stellen

immer noch Sie. Sie trauen also Ihren eigenen Kollegen nicht.

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei der CSU)

Er ist außerdem Ausdruck des Misstrauens gegenüber allen Mitarbeitern der Fraktio-

nen, und er ist lebensfremd, meine Damen und Herren. Der Vorschlag der CSU be-

deutet nämlich, dass der oder die Abgeordnete, dem oder der eine Antwort auf eine

Schriftliche Anfrage als Verschlusssache zugeleitet worden ist, diese nur in seinem

tiefsten Herzen verwahren darf, aber auch muss, und sonst überhaupt gar nichts, ja,

dass er nicht einmal mit Kollegen darüber räsonieren darf, obwohl es eine Selbstver-

ständlichkeit ist, Kollege Heike, dass wir beide als Mitglieder des Parlamentarischen

Kontrollgremiums auch außerhalb der Sitzungen dieses Gremiums mal eine Sache,

die dort behandelt wird, ansprechen können. Das steht uns zu. Alles andere wäre le-

bensfremd.

(Beifall bei der SPD, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Im Übrigen krankt der CSU-Entwurf auch daran, dass es, wenn der Zugang zu Ver-

schlusssachen schon äußerst restriktiv behandelt werden soll, keine Differenzierung

zwischen verschiedenen Geheimhaltungsgraden gibt und dass der Verzicht der CSU

darauf, auch den Zugang zu privaten Geheimnissen zu regeln, letztlich bedeutet, dass

die Staatsregierung auch künftig darauf verweisen kann, bestimmte Anfragen nicht be-

antworten zu können, weil keine Vorkehrungen zur Geheimhaltung getroffen worden

sind.Das wollen wir nicht. Sie wollen das offensichtlich schon. Deswegen kommen wir

leider zu keinem Konsens. Wir vergeben als Landtag die große Chance, hier eine zu-

kunftsweisende Regelung zu treffen. Schuld daran hat die CSU, wer denn sonst?
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(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. - Nächster Redner ist Herr Kolle-

ge Streibl.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen

und Kollegen! Es geht hier darum, dass die Rechtsprechung des Bayerischen Verfas-

sungsgerichtshofes zum parlamentarischen Fragerecht umgesetzt wird. Hierzu liegen

uns zwei Anträge vor, so ein interfraktioneller Antrag der Oppositionsparteien, der eine

längere Geschichte hat. Dieser Antrag wurde im Kreis der Parlamentarischen Ge-

schäftsführer besprochen. Man hat dem Landtagsamt den Auftrag gegeben, einen

Entwurf für eine geänderte Geheimschutzordnung zu fertigen. Dieser Entwurf wurde

auf Antrag aller Fraktionen geliefert, diskutiert, allgemein für gut befunden und als

Grundlage verwendet, um daraus einen Antrag zu zimmern. Leider wurde kein Kon-

sens erzielt, da sich die CSU-Fraktion ausgeklinkt hat, um einen eigenen Antrag zu er-

stellen, dessen Mängel von Herrn Schindler sehr plastisch dargelegt worden sind.

Der Antrag der Oppositionsfraktionen ist zeitgemäß und durchdacht. Dieser Antrag un-

terstützt das Fragerecht der Parlamentarier. Der CSU-Antrag untergräbt dagegen das

Fragerecht der Parlamentarier. Es geht hier um die ureigenste Sache dieses Hauses

und eines jeden Abgeordneten. Es geht hier um die Rechte der Legislative. Ich darf in

Erinnerung rufen: Die eine Aufgabe dieses Hauses ist es natürlich, Gesetze zu ma-

chen. Seine andere Aufgabe ist im Sinne der Gewaltenteilung die Kontrolle der Exeku-

tive.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Diese Kontrollfunktion wird durch den Antrag der CSU-Fraktion erheblich einge-

schränkt, sogar minimiert. Wir sollten im Grunde Gesetze machen, die unsere Kon-

trollaufgabe unterstützen und fördern und sie nicht behindern; denn sonst entsprechen

wir unserem verfassungsmäßigen Auftrag überhaupt nicht. Daher kann ich nur bitten:

Geben Sie sich in der CSU-Fraktion einen Ruck; denn das, was Sie jetzt beschließen
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werden, trifft Sie selbst höchstpersönlich. Es wird noch Schwefel und Feuer auf sie

herabkommen, wenn Sie das leben müssen, was Sie jetzt beschließen.

Herr Kollege Heike, gerade Sie werden dann innerhalb der eigenen Fraktion einiges

aushalten müssen. Gehen Sie daher in sich und denken Sie nach; denn es kann nicht

sein, dass hier ein Maßstab angelegt wird, der das Arbeiten in diesem Haus unnötig

erschwert. Deshalb bitte ich Sie, sich das Ganze im Sinne einer wirklichen Demokratie

nochmals zu überlegen. Behindern Sie die Arbeit dieses Hauses nicht, sondern kom-

men Sie Ihren Aufgaben nach. Ich glaube, dass die Mehrheit der CSU-Fraktion das,

was sie jetzt beschließen wird, nicht will, sondern dass man sich vielleicht damit nicht

besonders beschäftigt hat und hier im Grunde etwas abnickt, wie man es immer

macht, wenn irgendwelche Dinge aus dieser Ecke kommen. Denken Sie bitte noch

einmal darüber nach. Der von den Oppositionsfraktionen getragene Vorschlag, der auf

einer Anregung des Landtagsamtes beruht, ist sehr gut. Dieser Vorschlag wird unserer

Arbeit wirklich gerecht. Denken Sie bitte daher nochmals nach und gehen Sie in sich.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. - Nächste Rednerin ist Frau Kolle-

gin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir

GRÜNEN haben diese Initiative zur Änderung der Geheimschutzordnung angestoßen,

weil der Bayerische Verfassungsgerichtshof in einer Reihe von Entscheidungen die

Rechte der einzelnen Abgeordneten und insbesondere die Rechte der Opposition hin-

sichtlich des parlamentarischen Fragerechts gestärkt hat. Der Bayerische Verfas-

sungsgerichtshof hat auf Antrag unserer Fraktion bzw. auf Antrag von zwei unserer

Abgeordneten am 20. März 2014 klargestellt, dass eine Antwortpflicht der Staatsregie-

rung sogar in dem hochsensiblen Bereich geheimhaltungsbedürftiger Informationen im

Umfeld des Landesamtes für Verfassungsschutz besteht. Dabei ging es unter ande-

rem um Fragen zu V-Leuten.
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Der Bayerische Landtag ist nun tatsächlich in der Pflicht, im Rahmen seines Selbstor-

ganisationsrechtes in seiner Geheimschutzordnung, einem Anhang zur Geschäftsord-

nung, ein geeignetes Verfahren zur Übermittlung von geheimhaltungsbedürftigen Be-

langen zu schaffen. Auch der Deutsche Bundestag hat auf die Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichtes reagiert und im Konsens mit allen Fraktionen 2013 ein

entsprechendes Verfahren auf den Weg gebracht.

Wir haben uns daher in unserem ersten GRÜNEN-Antrag an den Vorgaben des Bun-

destages orientiert und dann in einer sehr konstruktiven Diskussion mit zwei Fraktio-

nen, die hierzu bereits gesprochen haben, einen interfraktionellen Antrag erarbeitet.

Ich möchte der Landtagsverwaltung ganz herzlich danken, die uns dabei sehr fach-

kundig, ausgewogen und kenntnisreich unterstützt hat. Sie haben uns einen Entwurf

vorgelegt, mit dem wir als Antrag ins Parlament gegangen sind. Wir hätten uns ge-

wünscht, dass dieser Entwurf von allen Fraktionen mitgetragen wird.

Der Antrag schafft insgesamt den verfassungsrechtlich gebotenen Ausgleich zwischen

dem berechtigten Anspruch der oder des Abgeordneten auf eine vollständige Beant-

wortung seiner bzw. ihrer Frage und dem Geheimhaltungsinteresse der Staatsregie-

rung und möglichen beteiligten Dritten.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Ihren Antrag müssen wir allein schon deshalb

ablehnen, weil wir ihn in Teilen für verfassungswidrig halten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ihr Vorschlag greift den Auftrag der Verfassungsrechtsprechung nicht auf, sondern

missachtet ihn. Wir als Oppositionsfraktion werden diese Missachtung des parlamen-

tarischen Fragerechts und der Rechte der Opposition im Landtag nicht hinnehmen

und erneut vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof ziehen. Ich sage Ihnen jetzt

schon: Wir werden auch dieses Mal wieder recht bekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Der Vorschlag möchte in der Geheimschutzordnung des Bayerischen Landtags eine

Sonderregelung für Verschlusssachen im Rahmen der Beantwortung parlamentari-

scher Anfragen in der Art schaffen, dass diese Verschlusssachen ausschließlich den

die Frage stellenden Abgeordneten zugänglich gemacht werden dürfen. Nach Ihrer

Vorstellung könnte sich der oder die Abgeordnete nicht einmal mehr mit Fraktionskol-

legen und -kolleginnen austauschen. Herr Schindler hat dazu bereits deutliche Aus-

führungen gemacht.

Ihr Vorschlag ermöglicht außerdem keinerlei Abwägung zwischen dem Geheimhal-

tungsinteresse und dem Informationsinteresse. Sie müssen sich auch einmal überle-

gen, wie Sie in Zukunft Haushaltsberatungen durchführen, zum Beispiel wenn es im

Haushaltsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung um Grundstücksangelegenheiten

geht. Schon allein das ist mit Ihrem Antrag nicht mehr möglich. Herr Heike, das wer-

den Sie noch lernen müssen.

Anders ist es beim Bundestag. Dort darf ein MdB andere Abgeordnete über Ver-

schlusssachen in Kenntnis setzen, wenn die Unterrichtung aus Gründen der parla-

mentarischen Arbeit unerlässlich ist. Mitarbeitern der Fraktionen und der Abgeordne-

ten dürfen Verschlusssachen zugänglich gemacht werden, wenn sie vom Präsidenten

zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigt wurden und sicherheitsüberprüft sind.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Ihr Vorschlag verbessert die Arbeitsbedingun-

gen des Parlaments nicht, sondern erschwert sie. Das kann nicht im Interesse dieses

Hauses sein. Ich frage mich schon: Wessen Geschäft betreiben Sie eigentlich mit die-

sem Antrag und damit, dass Sie die Abstimmung über unseren Antrag eineinhalb

Jahre verzögert haben? Mit welcher Begründung sollte das, was im Bundestag von

Ihren Kolleginnen und Kollegen mitgetragen wird, bei uns im Landtag nicht möglich

sein?

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der SPD)
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Zum Schluss: Dass nunmehr zum wiederholten Male Geschäftsordnungsanliegen

nicht mehr wie früher im Konsens, sondern mit Mehrheit gegen die Opposition ent-

schieden werden, ist keine schöne Entwicklung.

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Der nächste Redner ist Herr

Kollege Heike.

Jürgen W. Heike (CSU): Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen! Diese

Geheimschutzordnung hat natürlich einen Hintergrund. Es gab mehrfach Versuche, zu

einer Einigung zu kommen. Voraussetzung für eine Einigung ist jedoch, dass beide

Seiten miteinander eine Lösung suchen müssen und nicht nur eine Seite ihren Punkt

durchsetzen möchte.

Ich möchte zunächst mit dem Märchen aufräumen, dass das, was wir vorhaben, nicht

der Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 20. März 2014 ent-

sprechen würde. Ich zitiere aus der Entscheidung:

Der Verfassungsgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass

Art. 13 BV das subjektive Recht eines jeden Abgeordneten gewährleistet, sich mit

Fragen an die Exekutive zu wenden.

... Mit dem verfassungsrechtlich verbürgten Frage- und Informationsrecht der Ab-

geordneten korrespondiert grundsätzlich eine Antwortpflicht der Staatsregierung,

die allerdings bestimmten Grenzen unterliegt. - 

Weiter geht aus der Entscheidung hervor: Die bestehende Antwortpflicht findet inso-

weit Grenzen, als der Beantwortung bestimmter Fragen berechtigte Geheimhaltungs-

interessen entgegenstehen können. Grenzen des Fragerechts können sich ferner er-

geben, wenn die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage Grundrechte Dritter

berührt. In diesem Zusammenhang nimmt das Grundrecht auf Leben und körperliche

Unversehrtheit, das durch die Artikel 100 und 101 der Verfassung garantiert wird,

einen besonders hohen Rang ein. Wird in der Antwort auf eine Anfrage das Verhalten
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einer bestimmten Person thematisiert, können auch Auswirkungen auf das allgemeine

Persönlichkeitsrecht infrage kommen. -

So viel zur Entscheidung, die jetzt mehrfach genannt worden ist.

Tatsache ist also, dass es keinen Auftrag des Verfassungsgerichtshofs gibt. Ein sol-

cher Auftrag ist offensichtlich auch gar nicht notwendig. In der Entscheidung wird nur

ausdrücklich bestätigt, dass Einschränkungen im Interesse der Sicherheit des Staates

oder eines Bürgers zulässig sind. Die Kontrolle, das Fragerecht und die Antwortpflicht

werden damit nicht eingeschränkt.

Heute wurde mehrfach die Entscheidung des Bundestages angesprochen. Diese ist

für unsere heutige Entscheidung ohne Bedeutung. Die Entscheidung des Bundesta-

ges ist für uns nicht bindend. Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Sicherheit unse-

rer Behörden und damit auch unserer Bürger geschützt werden muss. Deshalb haben

wir unseren Vorschlag eingebracht. Wir gehen davon aus, dass viele Mitwisser die Ge-

fahr in sich bergen, dass auch eine unbewusste Weitergabe erfolgt.

Der Verfassungsgerichtshof verlangt die Einhaltung des Rechts der Abgeordneten auf

Information. Dem tragen wir auch Rechnung. Alle Abgeordneten können Anfragen

stellen. Das wurde in der Diskussion ein bisschen unterschlagen. Wenn die Abgeord-

neten eine Anfrage schriftlich einbringen und auf die Strafbarkeit eines Geheimnisbru-

ches hingewiesen worden sind, haben sie das Recht, die entsprechenden Antworten

zu erhalten. Dann können sie die betreffenden Unterlagen im Verfassungsschutzraum

einsehen.

Meine Damen und Herren, dadurch werden die Rechte der Abgeordneten gestärkt

und nicht geschwächt. Wir streichen aber die Möglichkeit der Einsichtnahme von Drit-

ten. Ich sage ganz deutlich: Das ist für uns sehr wichtig. Die Abgeordneten haben das

Recht zur Einsichtnahme, aber nicht dritte Personen. Bei der Geheimhaltung gilt für

uns der Grundsatz: je weniger, desto besser. Noch einmal: Das Informationsrecht der

Abgeordneten wird deutlich gestärkt. Alle Abgeordneten können entsprechende Anfra-
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gen schriftlich einbringen. Mit den redaktionellen Änderungen werden Klarstellungen

vorgenommen. Durch eine Ergänzung des § 188 Absatz 1 Satz 4 der Geschäftsord-

nung für den Bayerischen Landtag wird eine Klarstellung für das PKG vorgenommen.

Der Bayerische Landtag hat schon lange eine VS-Registratur, auf die wir stolz sind.

Sie wird auch weiterhin genutzt.

Die Redezeit-Regelungen und die Geheimschutzordnung sind die einzigen Anlagen

der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags. Alles andere hat dort nichts su-

chen. Noch einmal: Das Informations- und Fragerecht wird nicht berührt. Im Gegenteil:

Solange kein Interesse des Staates oder einer dritten Person vorhanden ist, wird die-

ses Fragerecht deutlich erweitert. Das ist von uns auch so gewünscht.

Ich stelle fest: Das subjektive Informations- und Fragerecht der Abgeordneten wird mit

unserer Regelung klargestellt. Andererseits wird die Geheimhaltung im Interesse des

Staates und im Interesse Dritter geschützt. Aus diesem Grunde können wir leider dem

Antrag der Opposition nicht zustimmen. Ich bitte Sie im Interesse des Bürgers und im

Interesse der Abgeordneten um Zustimmung zu unserem Antrag.

(Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Im Interesse des Bürgers

und der Staatsregierung! Das ist ja wohl ein Witz!)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – Weitere Wortmeldungen liegen

mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Ich lasse zunächst über den Antrag Tagesordnungspunkt 14 - das ist der interfraktio-

nelle Antrag der Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNIS-

SES 90/DIE GRÜNEN - auf Drucksache 17/8919 abstimmen. Der federführende Aus-

schuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen empfiehlt die Ablehnung des

Antrags. Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag zustimmen möchte, den

bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄH-

LER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke. Gegenstimmen bitte ich anzu-
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zeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. Danke schön. Gibt es Stimmenthaltungen? –

 Keine Stimmenthaltung. Der Antrag ist damit abgelehnt.

Jetzt lasse ich über den Antrag unter Tagesordnungspunkt 15 - das ist der Antrag der

CSU-Fraktion auf Drucksache 17/9107 - abstimmen. Der federführende Ausschuss für

Verfassung, Recht und Parlamentsfragen empfiehlt die Zustimmung. Wer dem Antrag

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion.

Danke schön. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der SPD, der FREIEN WÄH-

LER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke. Stimmenthaltungen? – Keine

Stimmenthaltung. Damit ist dem Antrag so zugestimmt worden.

Die Tagesordnungspunkte 14 und 15 sind damit abgearbeitet.
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